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Kirchengesetz 
über den landeskirchlichen Haushalt 1976 

vom 8. Dezember 1975 

26. Stück 

293 

294 

Die Synode hat gemäß Art. 86 und 87 der Kirchenverfässung als ·Kirchen-
gesetz beschlossen: 

(1) Der landeskirchliche Haushalt für das Rechnungsjahr 1976 wird in 
Einnahmen und Ausgaben auf DM 7 925 500,- festgesetzt. Der Haus
haltsführung sind der Haushaltsplan und der dazugehörige Stellenplan 
zugrundezulegen. 

(2) Die Erhebung der von den Kirchengemeinden gemäß Art. 86 KV auf
zubringenden Umlage erfolgt in der Weise, daß das Aufko_mmen aus 
den Kirchensteuerzuschlägen zur Einkommen- und Lohnst~uer zu 70 % 
für den Finanzbedarf der Landeskirche verwandt wird. 

(3) Die einzelnen Haushaltsstellen für Personalausgaben sowie die einzel
nen Hausti,altsstellen für Sachausgaben, diese jedoch nur im Rahmen 
der jeweiligen Einzelpläne, sind gegenseitig deckungsfähig. 

(4) Für Zahlungen aus den Haushaltsstellen 351 745 und 413 759 ist ein 
Beschluß der Kirchenleitung erforderlich. 

(5) Der Betrag der vom Hauptausschuß gemäß Art. 87 Abs. 1 KV zu 
bewilligenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben wird für den 
Einzelfall auf DM 150 000,- begrenzt. 

Die Kirchenleitung 
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